KRAMER
IMMOBILIEN

SATTLEDT NEUBAU - TOP 2.6 - ERSTBEZUG - 2 Zimmerwohnung mit
eigenem Tiefgaragenplatz oder Freiparkplatz

Tassilostrale 16/2/6, 4642 Sattledt, Osterreich
Eckdaten Objektnummer 1940
Wohnflache: ca. 56,6 m?

Mobiliar: Kiiche
Mietdauer: 5 Jahre
Beziehbar: Dezember 2025
Bauart: Neubau

Baujahr: ca. 2025
Heizung: Fullbodenheizung
Lift: Personenaufzug
Zustand: Erstbezug

Zimmer: 2
Gesamtmiete*: 884,66 €
lhr Ansprechpartner:
Miete: 884,66 €
’&r- ‘ > Annemarie Gstottner monatliche Gesamtbelastung: 884,66 €
- { Telefon: +43 676 6840991
_L\ } E-Mail: gstoettner@immo-kramer.at Kaution: 3.000,00 €

* Miete + Nebenkosten

Provision: Gemal Erstauftraggeberprinzip bezahlt der
Abgeber die Provision.

Mag. Kramer Immobilien 4600 Wels Pater-Wérnd|-StraBe 4 T:07242/59520 F:07242/210972
Mail: office@immo-kramer.at www.immo-kramer.at Volksbank 00 AT 574480030424210000 UID: ATU 56447679
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Detailbeschreibung

Verfiigbare Tops: Top 2.2, Top 2.3 (Garconnieren/Einzimmerwohnungen)

Top 2.5, Top 2.6 (Zweizimmerwohnungen)

Im Mietpreis Top 2.6 von € 884,66 brutto sind samtliche Betriebs- und
Heizkosten enthalten, Stromkosten extra!

Kaution: € 3000,--

Sehr schone 2 Zimmerwohnungen, ausgestattet mit hellem Eichenparkett, Aussenrollldden und Kiichen
mit samtlichen Geraten, ablosefrei

Sattledt ist eine ruhige Gemeinde (ca. 12 Autominuten von Wels) und gilt als Tor zur Ferienregion Pyhrn-
Eisenwurzen an der Nord-Sud und Ost-West ( A1) Verkehrsverbindung.

Errichtet wurde ein Gebaude mit insgesamt 18 Wohnungen und Geschaftsrdumlichkeiten. Es handelt sich um
Zweizimmerwohnungen, Garconnieren ( Einzimmerwohnung ), 3-Zimmerwohnung und zwei
Vierzimmerwohnungen.

Klimafit gebaut — mit natiirlicher Kiihlung und intelligentem Regenwassermanagement

Das Gebaude wurde nach modernen, klimafitten Standards errichtet.

Ein innovatives Regenwassermanagement nach dem Draingarden-Prinzip sorgt dafiir, dass Regenwasser
nicht einfach abflieRt, sondern gespeichert, gefiltert und tiber Begriinungen wieder an die Natur
zuriickgegeben wird.

Begriinte Dach- und Freiflaichen wirken wie natiirliche Klimaanlagen: Durch Verdunstung entsteht eine
spurbare Abkihlung — durch die richtige Bepflanzung wird die Umgebungstemperatur um bis zu 4

°C reduziert.

Das Ergebnis: ein angenehmes Mikroklima, weniger Hitze im Sommer und ein wertvoller Beitrag zu einem
nachhaltigen, zukunftsorientierten Lebens- und Arbeitsumfeld.

GRUNDRISSE DER VERFUGBAREN WOHNUNGEN IM ANHANG
Die Garconnieren im 2. OG verflgen Uber kleine Loggien ( Grundrisse ).

Tiefgaragenplatze ( € 60,-- brutto ) und Freiparkplatze ( € 35,-- brutto ) konnen bei Bedarf zusatzlich
angemietet werden.

Kaution: € 2500,-- / € 3000,--
Ausgestattet mit schénen Kuchen inklusive Geschirrspuler, Kihl- und Gefrierkombination, auf3enliegender
Sonnenschutz, hellen Parkettbéden, in den Wohnungen im 2. OG Vinylbdden, moderne Bader mit Duschkabine

oder Badewanne.

Glasfaser Internet Anschluss durch die Fa. Nohmer ( Angebot im Anhang ) oder A1.
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Beheizung mittels FuBbodenheizung durch Fernwarme.

Der Immobilienmakler erklart, dass er — entgegen dem in der Immobilienwirtschaft Ublichen Geschaftsgebrauch
des Doppelmaklers — einseitig nur fir den Vermieter tatig ist.

Ausstattung

Parkett, FuRbodenheizung, Einbaukliche, Wohnkiiche / offene Kiche, Personenaufzug, Dusche, Fernwarme,
AulRenliegender Sonnenschutz, Doppel- / Mehrfachverglasung

Mag. Kramer Immobilien 4600 Wels Pater-Wérnd|-StraBe 4 T:07242/59520 F:07242/210972
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ORTHO-REAL

Sattledt, Tassilostralle

gemén. g, die Mpblierung- ausg Dusche, isch. WC und Kiiche - ist nicht Bestandteil des
Lieferumfangs und dient nur als Einri lag. Alle dar Geg ande haben symbolischen Charakter. Druck- und Satzfehler, sowie
Irtiimer und baulich bedingte . Die We sind circa - Angaben und kénnen sich durch die Detailplanung andern.
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ORTHO-REAL
GmbH

Top 2.2 2.0bergeschoss
Vorr. 513 m2
Bad 5,556 m2
Zimmer 2450 m2
Wohnnutzflache 3518 m2
Loggia 2,84 m2

M1:100 & 3
16.04.2025
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ORTHO-REAL

Sattledt, Tassilostralle

gemén. g, die Mpblierung- ausg Dusche, isch. WC und Kiiche - ist nicht Bestandteil des
Lieferumfangs und dient nur als Einri lag. Alle dar Geg ande haben symbolischen Charakter. Druck- und Satzfehler, sowie
Irtiimer und baulich bedingte . Die We sind circa - Angaben und kénnen sich durch die Detailplanung andern.
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ORTHO-REAL

GmbH
Top 2.3 2.0bergeschoss
Vorr. 4,90 m2
Bad 537 m2
Zimmer 2451 m2
Wohnnutzflache 34,78 m2
Loggia 2,84 m2

M1:100 & 3
16.04.2025




KRAMER
IMMOBILIEN

ORTHO-REAL

Sattledt, TassilostralRe %
ORTHO-REAL

GmbH
Top 2.5 2.0bergeschoss
Vorr. 8,00 m2
Bad 7,86 m2
AR 3,12 m2
Wohn-Kiiche 23,33 m2
Schlafz. 15.13 m2
Wohnnutzflache 57,44 m2

«®
gemaf g, die Mbblierung- ausg Dusche, isch. WC und Kiiche - ist nicht Bestandteil des.
Lieferumfangs und dient nur als Einrichtungsvorschlag. Alle dargesteliten Gegenstinde haben symbolischen Charakter. Druck- und Satzfehler, sowie M1:100 3
Irmtéimer und baulich bedingte Anderungen vorbehalten. Die Wohnungsgréfien sind circa - Angaben und kénnen sich durch die Detailplanung andern. '
16.04.2025
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ORTHO-REAL
Sattledt, Tassilostralie =

ORTHO-REAL

GmbH
Top 2.6 2.0bergeschoss
Vorr. 7,14 m2
Bad 7,20 m2
WC 1,71 m2
AR 2,58 m2
Wohn-Kiiche 23,11 m2
Schlafz. 14.86 m2
Wohnnutzflache 56,60 m2

Top 26
56,60m2]

gemaf g, die Mpblierung- ausg Dusche, isch. WC und Kiiche - ist nicht Bestandteil des.
Lieferumfangs und dient nur als Eir Alle dar Gegensténde haben symbolischen Charakter. Druck- und Satzfehler, sowie M1:100
Irtimer und baulich bedingte Die We sind circa - Angaben und kénnen sich durch die Detailplanung andern. ’

16.04. 2025
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Informationsblatt I. Makler als ausschlieRlicher Vertreter des Vermieters

Mit der Einflihrung des sogenannten »Bestellerprinzips« bei der Vermittiung von Miet-
wohnungen geht der Gesetzgeber ab 01.07.2023 davon aus, dass der Immobilienmakler
in der Regel nur mit dem Erstauftraggeber eine Provision vereinbaren kann. Wenn der
OVI-Form Nr.14M /07 /2023 Immobilienmakler zundchst vom Vermieter oder von einem von diesem dazu Berechtig-
ten beauftragt wird, kann er nur mit diesem eine Provision vereinbaren. Gleichzeitig wird
der Makler im Regelfall auf seine Doppelmaklertatigkeit gem. § 5 MaklerG verzichten, viel-
mehr ausdriicklich gem. § 17 MaklerG erklaren, dass er einseitig nur fiir den Vermieter ta-
tig wird, nicht fiir den Mieter.

Vermittlung von Wohnungsmietvertragen

I. Makler als ausschlieRlicher Vertreter des Vermieters 2

Il. Rucktrittsrechte 3 Gesetzestext § 17 a Maklergesetz

Vermittlung von Wohnungsmietvertrigen

§17a. (1) Wenn ein Vermieter oder ein von diesem dazu Berechtigter im eigenen Namen

als erster Auftraggeber einen Immobilienmakler mit der Vermittlung eines Wohnungsmiet-

vertrags beauftragt hat, kann der Immobilienmakler nur mit dem Vermieter bzw. dem von

diesem Berechtigten eine Provision vereinbaren.

(2) Mit einem Wohnungssuchenden kann ein Immobilienmakler nur dann eine Provision

vereinbaren, wenn ihn dieser als erster Auftraggeber mit der Vermittlung eines Wohnungs-

mietvertrags beauftragt hat.

(3) Auch mit dem Wohnungssuchenden als erstem Auftraggeber kann der Immobilienmak-

Annemarie Gstottner ler keine Provision vereinbaren, wenn

1. der Vermieter oder der Verwalter am Unternehmen des Immobilienmaklers oder an ei-
nem mit diesem verbundenen Unternehmen (§ 189a Z 8 UGB) unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt ist oder selbst, durch Organwalter oder durch andere mafSgebliche Perso-
nen Einfluss auf dieses Unternehmen ausiiben kann, oder wenn der Immobilienmakler
am Unternehmen des Vermieters oder Verwalters oder an einem mit diesem verbunde-
nen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist oder selbst, durch Organwal-
ter oder durch andere mafSgebliche Personen Einfluss auf dieses Unternehmen ausiiben
kann, oder

2. der Vermieter oder eine in Z 1 erster Satz genannte Person vom Abschluss eines Makler-
vertrags abgesehen hat, damit der Wohnungssuchende als Erstauftraggeber provisions-
pflichtig wird, oder

3. der Immobilienmackler eine zu vermietende Wohnung mit Einverstdindnis des Vermieters
inseriert oder zumindest fiir einen eingeschrinkten Interessentenkreis auf andere Weise

Das Mietobjekt wird Ihnen vom Immobilienmaklerunternehmen

Kramer Immobilien
Pater - Worndl - Str. 4, 4600 Wels
T: +43 676 6840991, E: mag.kramer@immo-kramer.at

vertreten durch
zur hochstpersonlichen Verwendung prasentiert. Eine Weitergabe von Geschafts-
gelegenheiten bedarf der ausdriicklichen Zustimmung des Immobilienmaklers.

Der Immobilienmakler erklart, dass er — entgegen dem in der Immobilienwirt-
schaft iiblichen Geschaftsgebrauch des Doppelmaklers — einseitig nur fiir den
Vermieter tatig ist.

Von der Wirtschaftskammer Osterreich, Fachverband der Immobilien- und Vermdgenstreu- bewirbt. . . . . . .
hénder, empfohlene Geschiftsbedingungen gem. § 10 ImmMV 1996, BGBI. Nr.297/1996 (4) Der Immobilienmakler hat jeden Maklervertrag (liber die Vermittlung eines Wohnungs-
GZ2023/05/05 — FVO Go/Pe —Form 14M/OVI mietvertrags unter Beifiigung des Datums schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften

Datentrdger festzuhalten. Bei Geltendmachung eines Provisionsanspruchs hat er dem Woh-

nungssuchenden darzulegen, dass kein Fall des Abs. 1 oder des Abs. 3 vorliegt.

(5) Eine Vereinbarung ist unwirksam, soweit sie

1. den Wohnungssuchenden zu einer Provision oder sonstigen Leistung im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Wohnungsmietvertrags an den nicht pro-
visionsberechtigten Immobilienmakler oder an den Vermieter verpflichtet oder

Medieninhaber: Osterreichischer Verband der Immobilienwirtschaft
1070 Wien, Mariahilfer StraRe 116 /2.0G /2 « E-Mail: office@ovi.at » www.ovi.at

Diese Informationsbroschiire wurde auf Basis der aktuellen Gesetzestexte und sténdiger Rechtsprechung sorgfaltig er-
stellt und den Mitgliedsbetrieben von OVI und WKO zur Verfiigung gestellt. Die Verwendung erfolgt unter der Vorausset-

zung, dass eine Haftung des Medieninhabers ausgeschlossen wird. Eine mégliche Schutzwirkung zugunsten Dritter wird 2. den Wohnungssuchenden zu einer sonstigen Leistung im Zusammenhang mit der Ver-
ausdriicklich ausgeschlossen. Eine individuelle Abanderung oder auszugsweise Verwendung bedarf der ausdriicklichen mittlung oder dem Abschluss eines Wohnungsmietvertmgs ohne g/e,‘chwe,t,‘ge Gegen—
Zustimmung.

leistung an den friiheren Mieter oder an einen sonstigen Dritten verpflichtet.



§ 27 MRG bleibt unberiihrt.

(6) Die Abs. 1 bis 5 und 7 gelten nicht fiir die Vermittlung von Wohnungsmietvertrigen, die

von Dienstgebern als Mieter geschlossen werden, um Dienstnehmern eine Dienst-, Natural-

oder Werkswohnung (§ 1 Abs. 2 Z2 MRG) zur Verfiigung zu stellen.

(7) Sofern die Tat nicht bereits von § 27 Abs. 5 MRG erfasst ist, begeht eine Verwaltungsiiber-

tretung

1. wer als Immobilienmakler oder fiir ihn handelnder Vertreter entgegen Abs. 1, Abs. 3 oder
Abs. 5 eine Provision oder sonstige Leistung vereinbart, fordert oder entgegennimmt,

2. wer als Vermieter oder fiir ihn handelnder Vertreter, als friiherer Mieter oder sonstiger
Dritter entgegen Abs. 5 Leistungen vereinbart, fordert oder entgegennimmt, oder

3. wer es als Immobilienmakler entgegen Abs. 4 unterldsst, einen Maklervertrag schriftlich
oder auf einem anderen dauerhaften Datentréger festzuhalten

und ist in den Fillen der Z1 und Z 2 mit einer Geldstrafe bis 3600 Euro, im Fall der Z 3 mit ei-

ner solchen bis 1500 Euro zu bestrafen.

Il. Ruicktrittsrechte

1. Riicktritt vom Immobiliengeschaft nach § 30a KSchG

Ein Verbraucher (§ 1 KSchG) kann binnen einer Woche seinen Riicktritt erkldren, wenn,

» erseine Vertragserklarung am Tag der erstmaligen Besichtigung des Vertragsobjektes
abgegeben hat,

« seine Erklarung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes. Mietrechts), eines sonsti-
gen Gebrauchs- oder Nutzungsrechts oder des Eigentums gerichtet ist, und zwar

« an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegenschaft, die zum
Bau eines Einfamilienwohnhauses geeignet ist, und dies

» zur Deckung des dringenden Wohnbeddrfnisses des Verbrauchers oder eines nahen
Angehdrigen dienen soll.

Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zweitschrift der Vertrags-
erklarung und eine Riicktrittsbelehrung erhalten hat, d. h. entweder am Tag nach Abgabe
der Vertragserklarung oder, sofern die Zweitschrift samt Riicktrittsbelehrung spater ausge-
handigt worden ist, zu diesem spateren Zeitpunkt. Das Riicktrittsrecht erlischt jedenfalls
spatestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. Die Vereinbarung
eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Riicktrittsfrist nach §30a
KSchG ist unwirksam.

Einean denImmobilienmakler gerichtete Riicktrittserklarung beziiglich eines Immobilien-
geschafts gilt auch fiir einen im Zug der Vertragserklarung geschlossenen Maklervertrag.
Die Erklarung des Riicktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Riicktrittsfrist
ist gewahrt, wenn die Riicktrittserklarung innerhalb der Frist abgesendet wird (§ 3 Abs. 4
KSchG).

2. Das Riicktrittsrecht bei Nichteintritt mageblicher Umsténde (§ 3a KSchG)

Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zuriicktreten, wenn
» ohneseine Veranlassung,

« mafgebliche Umstdnde,

e die vom Unternehmer als wahrscheinlich dargestellt wurden,

< nicht oderin erheblich geringerem Ausmal? eingetreten sind.

MaRgebliche Umstédnde sind
» die erforderliche Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten,
« steuerrechtliche Vorteile,
« eine 6ffentliche Férderung oder die Aussicht auf einen Kredit.

Die Riicktrittsfrist betragt eine Woche ab Erkennbarkeit des Nichteintritts fiir den Verbrau-
cher, wenn er tUber dieses Riicktrittsrecht schriftlich belehrt wurde. Das Riicktrittsrecht en-
det aber jedenfalls einen Monat nach beidseitiger vollstandiger Vertragserfiillung.

Ausnahmen vom Riicktrittsrecht

«  Wissen oder wissen miissen des Verbrauchers lUber den Nichteintritt bei den Vertrags-
verhandlungen.

« Imeinzelnen ausgehandelter Ausschluss des Riicktrittsrechtes (formularmaRig
nicht abdeckbar).

* Angemessene Vertragsanpassung.

Die Erklarung des Riicktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Riicktrittsfrist
ist gewahrt, wenn die Rucktrittserklarung innerhalb der Frist abgesendet wird (§ 3 Abs. 4
KSchG).



	Informationsblatt

	Makler: Kramer Immobilien
Pater -  Wörndl - Str. 4, 4600 Wels
T: +43 676 6840991, E: mag.kramer@immo-kramer.at
	vertreten durch: Annemarie Gstöttner


